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Einleitung 

Nach der polizeilichen Kriminalstatistik weist der Betrug seit Anfang der 90er 
Jahre des 20. Jahrhunderts eine stark ansteigende Tendenz auf. Im Berichtsjahr 
1999 wurden in Deutschland 717.833 Betrugsfälle und damit 11.804 mehr als im 
VoIjahr registriert, von denen 82,7% (VoIjahr 82,1 %) aufgeklärt wurden. l Diese 
vergleichsweise hohe Aufklärungsquote ist darauf zurückzuführen, daß wegen des 
regelmäßig bestehenden Kontaktes zwischen Täter und Opfer auch ein Tatverdäch-
tiger namentlich angegeben werden kann, sofern es zu einer Strafanzeige kommt. 
Andererseits wird ein sehr großes Dunkelfeld vermutet, da die Entdeckung eines 
Betruges vorwiegend vom Opfer ausgeht, dieses jedoch die Tat oft gar nicht be-
merkt oder sie aber nicht zur Anzeige bringt, weil es um den Verlust seines Anse-
hens fürchtet oder seinerseits etwas zu verbergen hat. 2 Es wird geschätzt, daß sich 
nur etwa 5 - 10% der Betrugsopfer an die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft wen-
den.3 

Die besondere deliktische Beziehung zwischen Täter und Opfer ist seit jeher da-
durch gekennzeichnet, daß der erfolgreiche Betrüger typischerweise durch sein si-
cheres Auftreten, seine Gerissenheit, Anpassungsfähigkeit und Überredungskunst 
die Unerfahrenheit, Arglosigkeit oder Leichtgläubigkeit, aber auch bestimmte Mo-
tive seines Opfers ausnutzt. Dies gelingt bisweilen derart mühelos, daß sich die 
Frage stellt, ob eine etwaige Mitverantwortung des Opfers als besonderes Phäno-
men innerhalb des Betrugstatbestandes zu berücksichtigen ist. 

Teil A dieser Arbeit wird aufzeigen, daß die Diskussion darüber eine sehr weit 
zurückreichende Tradition aufweist. Während die herrschende Literaturmeinung 
noch bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts aus diesen Erwägungen eine qualifizier-
te Täuschung verlangte, gerieten derartige Forderungen seit dem Erlaß des preußi-
schen Strafgesetzbuches zusehends in Vergessenheit. Sowohl die Rechtsprechung 
als auch die herrschende Lehre berücksichtigen seitdem das Verhalten des Betrugs-
opfers - jedenfalls explizit - nicht mehr und lehnen die seit den 70er Jahren des 
20. Jahrhunderts vorgebrachten sog. viktimo-dogmatischen Vorschläge, diesem To-
pos durch eine restriktivere Auslegung der einzelnen Tatbestandsmerkmale des Be-
trugstatbestandes Rechnung zu tragen, ausdrücklich ab. 

1 Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) 1999, Betrug (§§ 263-265b StOB), S. 184; demge-
genüber wurden etwa 1992 nur 407.492 Fälle registriert. 

2 Vgl. Wesselsl Hillenkamp, Rdnr. 491, mit dem Hinweis, daß so manche schwarze Kasse 
von Steuersündem beim Oeldanlageschwindel wieder verloren geht. 

3 Eisenberg, Kriminologie, § 45 Rdnr. 117. 



18 Einleitung 

Wie im einzelnen in Teil B noch näher darzulegen ist, läßt sich aber die Opfer-
mitverantwortung in vielen Einzelproblemen dieser herrschenden Betrugsdogma-
tik zumindest indirekt nachweisen. Gerade weil dies im Gegensatz zu der explizi-
ten Absage an alle viktimo-dogmatischen Ansätze erfolgt, kommt es in diesen Be-
reichen häufig zu einer unübersichtlichen Kasuistik, die bisweilen einen wider-
sprüchlichen Eindruck vermittelt und damit dem Vorwurf einer willkürlichen 
Rechtsfindung ausgesetzt ist. Auch insofern stellt sich die Frage, ob und in wel-
chen Fällen durch die Einbeziehung der Opfermitverantwortung ein methodolo-
gisch besser vertretbarer Lösungsweg gangbar ist, der vom Rechtsanwender eher 
nachvollzogen werden kann und deshalb die Hoffnung auf eine breitere Akzeptanz 
in sich trägt. 

In Teil C sind dann die bisherigen dogmatischen Vorschläge einer Betrugsre-
striktion auf der Tatbestandsebene zu untersuchen. Eine kritische Auseinanderset-
zung wird ergeben, daß diese Lösungen dogmatisch und kriminalpolitisch nicht 
überzeugen können. 

Deshalb soll im Rahmen einer eigenen Konzeption (Teil D) untersucht werden, 
ob die Verknüpfung des Prinzip der Selbstverantwortung mit der allgemeinen Un-
rechtslehre eine sachgerechtere Einbeziehung des Opferverhaltens ermöglicht. Von 
einem noch aufzuzeigenden Begriff des Verbrechens (verstanden als strafrechtli-
ches Unrecht) ist dann unter Berücksichtigung der besonderen Struktur des § 263 
StGB sowie kriminalpolitischer Bedenken zu klären, ob die immer wieder auftre-
tenden - und teils als unfaßbar anzusehenden - Fälle größter Leichtgläubigkeit der 
Betrugsstrafbarkeit zuzuordnen sind oder nur als zivilrechtlich zu beurteilendes 
Unrecht anzusehen sind. 



A. Rechtsgeschichtlicher Überblick 

Zunächst soll der historischen Entwicklung der modernen Betrugsdogmatik 
nachgegangen werden. Während Diebstahl, Raub, Meineid oder Mord auf eine ehr-
würdige Vergangenheit hinweisen, ist der Betrugstatbestand in seiner jetzigen typi-
schen Gestalt im wesentlichen ein Ergebnis der Rechtsentwicklung des 19. Jahr-
hunderts. Seine begriffliche Abgrenzung verdankt er vorwiegend der damaligen 
materialistischen Denkweise des wirtschaftlichen Liberalismus. 1 

Die historische Untersuchung wird aufzeigen, daß es schon damals nicht an Ver-
suchen gefehlt hat, der Mitverantwortung des Opfers auf der Tatbestandsebene des 
Betruges Geltung zu verschaffen. Zudem soll der gesetzgeberische Hintergrund be-
leuchtet werden, auf dem die heute geltende Fassung des § 263 StGB beruht. 

I. Historische Entwicklung bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts 

Im römischen Strafrecht existierte zunächst das Instrumentarium des falsum. Es 
war nicht als abstrakter Betrugstatbestand mit einer genauen Begriffsbestimmung 
ausgestaltet, sondern urnfaßte verschiedenste spezielle Handlungen, denen nur ge-
meinsam war, daß ihnen ein Tauschungselement zukam und sie daher als Angriff 
auf die "publica fides" galten, d. h. auf das zu schützende öffentliche Vertrauen 
hinsichtlich eines funktionsfahigen Rechts- und Wirtschaftslebens. Aufgeführt 
wurden etwa Testaments- und Urkundsdelikte, wie z. B. die wissentliche Geltend-
machung einer gefalschten letztwilligen Verfügung. Auch Edelmetall- und Münz-
delikte unterfielen diesem "Allerweltsverbrechen", während Betrugstaten nach un-
serem heutigen Verständnis nur in einem geringen Maße geregelt waren.2 

Der sich stark ausdehnende Handel der Römer brachte es dann mit sich, daß im 
Geschäftsverkehr neuartige betrügerische Machenschaften im zunehmenden Maße 
um sich griffen. Zwar hatte die Rechtsprechung im Laufe der Zeit auch Fälle, die 
nicht unter die gesetzliche Regelung des falsum fielen, ihnen aber ähnlich waren, 
in einer Art Analogie als "quasi-falsum" abgeurteilt.3 Trotzdem zeigte sich sehr 
bald, daß neben der insofern nicht ausreichenden rein zivilrechtlichen Regelung 

1 Vgl. Lackner; in LK, § 263 Rdnr. 1; Maurach/Schroeder/Maiwald, § 41 I Rdnr. 1; Kem-
permann, ZStW 57 (1938),126. 

2 Vgl. dazu Kausch, S. 12 f.; Marezoll, S. 542 f.; Kempermann, S. 127; Höchli, S. 5; 
Schütz, S. 2; Ellmer; S. 22; Naucke, Betrug, S. 62 f. 

3 Vgl. Temme, Betrug, S. 11; Feuerbach, S. 648; Kempermann, S. 127. 


